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Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Vene-
zuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Ver-
einigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien
und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Vietnam, Zy-
pern.

Dagegen: Demokratische Volksrepublik Korea, Pakistan.
Enthaltungen: Ägypten, Algerien, Arabische Republik Syri-

en, Bahrain, Dschibuti, Ecuador, Indonesien, Irak, Iran (Islami-
sche Republik), Israel, Jemen, Jordanien, Katar, Komoren, Ku-
wait, Libanon, Libyen, Oman, Saudi-Arabien, Sudan, Tunesien. 

66/44. Vertrag über das Verbot der Herstellung von 
spaltbarem Material für Kernwaffen oder andere 
Kernsprengkörper

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 48/75 L vom
16. Dezember 1993, 53/77 I vom 4. Dezember 1998, 55/33 Y
vom 20. November 2000, 56/24 J vom 29. November 2001,
57/80 vom 22. November 2002, 58/57 vom 8. Dezember
2003, 59/81 vom 3. Dezember 2004, 64/29 vom 2. Dezember
2009 und 65/65 vom 8. Dezember 2010 zum Thema des Ver-
bots der Herstellung von spaltbarem Material für Kernwaffen
oder andere Kernsprengkörper,

sowie unter Hinweis auf das Dokument CD/1299 vom
24. März 1995, in dem sich alle Mitglieder der Abrüstungs-
konferenz auf das Mandat zur Aushandlung eines Vertrags
über das Verbot der Herstellung von spaltbarem Material für
Kernwaffen oder andere Kernsprengkörper einigten und nach
dem es den Delegationen freisteht, während der Verhandlun-
gen jede der in dem Dokument genannten Fragen im Hinblick
auf ihre Prüfung zur Sprache zu bringen,

ferner unter Hinweis auf die Unterstützung für die Ab-
rüstungskonferenz, die der Sicherheitsrat auf seinem am
24. September 2009 abgehaltenen Gipfeltreffen über nukleare
Abrüstung und die Nichtverbreitung von Kernwaffen bekun-
dete,

überzeugt, dass ein nichtdiskriminierender, multilatera-
ler und international und wirksam verifizierbarer Vertrag, der
die Herstellung von spaltbarem Material für Kernwaffen oder
andere Kernsprengkörper verbietet, maßgeblich zur nukle-
aren Abrüstung und zur Nichtverbreitung von Kernwaffen
beitragen würde,

anerkennend, wie wichtig es ist, Fortschritte in allen
Fragen zu erzielen, die in dem von der Abrüstungskonferenz
am 29. Mai 2009 im Konsens verabschiedeten Beschluss
CD/1864 genannt sind,

davon Kenntnis nehmend, dass China, Frankreich, die
Russische Föderation, das Vereinigte Königreich Großbritan-
nien und Nordirland und die Vereinigten Staaten von Ameri-
ka auf dem am 30. Juni und 1. Juli 2011 in Paris abgehaltenen
Treffen ihre Entschlossenheit bekundet haben, gemeinsam
mit den in Betracht kommenden Parteien erneute Anstren-
gungen zu unternehmen, um in der Abrüstungskonferenz
möglichst bald einen Vertrag über das Verbot der Herstellung
von spaltbarem Material für Kernwaffen oder andere Kern-
sprengkörper herbeizuführen,

mit Enttäuschung über den jahrelangen Stillstand in der
Abrüstungskonferenz, der sie daran gehindert hat, ihr Mandat
als das weltweit einzige Forum für multilaterale Abrüstungs-
verhandlungen zu erfüllen,

1. fordert die Abrüstungskonferenz nachdrücklich
auf, Anfang 2012 ein umfassendes Arbeitsprogramm zu ver-
einbaren und durchzuführen, das die sofortige Aufnahme von
Verhandlungen über einen Vertrag über das Verbot der Her-
stellung von spaltbarem Material für Kernwaffen oder andere
Kernsprengkörper auf Grundlage des Dokuments CD/1299
und des darin enthaltenen Mandats beinhaltet;

2. trifft den Beschluss, auf ihrer siebenundsechzigs-
ten Tagung Optionen für die Aushandlung eines Vertrags
über das Verbot der Herstellung von spaltbarem Material für
Kernwaffen oder andere Kernsprengkörper zu prüfen, falls es
der Abrüstungskonferenz bis zum Ende ihrer Tagung 2012
nicht gelingt, ein umfassendes Arbeitsprogramm zu vereinba-
ren und durchzuführen;

3. legt den interessierten Mitgliedstaaten nahe, unbe-
schadet ihrer jeweiligen Position in den künftigen Verhand-
lungen über einen solchen Vertrag, sowohl innerhalb als auch
am Rande der Abrüstungskonferenz weitere Anstrengungen
zugunsten der Aufnahme von Verhandlungen zu unterneh-
men, namentlich durch Treffen mit Wissenschaftsexperten zu
den verschiedenen technischen Aspekten des Vertrags, und
dabei den bei der Internationalen Atomenergie-Organisation
und gegebenenfalls bei anderen einschlägigen Organen vor-
handenen Sachverstand zu nutzen;

4. beschließt, den Punkt „Vertrag über das Verbot der
Herstellung von spaltbarem Material für Kernwaffen oder an-
dere Kernsprengkörper“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer
siebenundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 66/45

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 2. Dezember 2011, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 169 Stimmen bei 1 Ge-
genstimme und 11 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/66/412, Ziff. 70)148:

148 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Albanien, Andorra, Antigua und
Barbuda, Australien, Bangladesch, Belgien, Belize, Benin, Bosnien und
Herzegowina, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, Costa Rica,
Côte d’Ivoire, Dänemark, Demokratische Republik Kongo, Deutsch-
land, Dominikanische Republik, Dschibuti, ehemalige jugoslawische
Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Finnland, Gabun,
Georgien, Griechenland, Guatemala, Guinea, Haiti, Honduras, Irak, Is-
land, Italien, Japan, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Ka-
sachstan, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien,
Lesotho, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malawi, Mali,
Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Montenegro, Mosambik,
Nepal, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Österreich, Palau, Papua-Neu-
guinea, Paraguay, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Repu-
blik Moldau, Rumänien, Sambia, Samoa, San Marino, Schweiz, Sene-
gal, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, St. Kitts und Nevis, St. Lu-
cia, Swasiland, Tadschikistan, Thailand, Tonga, Trinidad und Tobago,
Tschechische Republik, Türkei, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay,
Usbekistan, Vanuatu, Vereinigte Staaten von Amerika und Zypern.
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Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra,
Angola, Antigua und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbai-
dschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch,
Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien (Plu-
rinationaler Staat), Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brunei
Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Chile, Costa Rica, Côte
d’Ivoire, Dänemark, Demokratische Volksrepublik Laos, Deutsch-
land, Dominikanische Republik, Dschibuti, ehemalige jugoslawi-
sche Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi,
Finnland, Frankreich, Gabun, Georgien, Ghana, Grenada, Grie-
chenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti,
Honduras, Indonesien, Irak, Irland, Island, Italien, Jamaika, Ja-
pan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap
Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komo-
ren, Kongo, Kroatien, Kuwait, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia,
Libyen, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi,
Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Marshallinseln, Mau-
retanien, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco,
Mongolei, Montenegro, Mosambik, Namibia, Nepal, Neuseeland,
Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Öster-
reich, Palau, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philip-
pinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumä-
nien, Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, San
Marino, São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien, Schweden,
Schweiz, Senegal, Serbien, Seychellen, Sierra Leone, Simbab-
we, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka, St. Kitts
und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Sudan, Su-
riname, Swasiland, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo,
Tonga, Trinidad und Tobago, Tschad, Tschechische Republik,
Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraine, Un-
garn, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Venezuela (Bolivarische
Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik
Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland,
Vereinigte Staaten von Amerika, Vietnam, Zypern. 

Dagegen: Demokratische Volksrepublik Korea.
Enthaltungen: Arabische Republik Syrien, Brasilien, China,

Ecuador, Indien, Iran (Islamische Republik), Israel, Kuba, Mauriti-
us, Myanmar, Pakistan. 

66/45. Geeintes Vorgehen zur vollständigen Beseitigung 
der Kernwaffen

Die Generalversammlung,

daran erinnernd, dass alle Staaten weitere konkrete
Schritte und wirksame Maßnahmen zur vollständigen Besei-
tigung der Kernwaffen ergreifen müssen, um eine friedliche
und sichere Welt ohne Kernwaffen herbeizuführen, und in
diesem Zusammenhang bestätigend, dass die Mitgliedstaaten
zu geeintem Vorgehen entschlossen sind,

feststellend, dass das letztendliche Ziel, das die Staaten
mit ihren Bemühungen im Rahmen des Abrüstungsprozesses
verfolgen, die allgemeine und vollständige Abrüstung unter
strenger und wirksamer internationaler Kontrolle ist,

unter Hinweis auf ihre Resolution 65/72 vom 8. Dezem-
ber 2010,

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die kata-
strophalen humanitären Folgen eines jeden Einsatzes von
Kernwaffen, bekräftigend, dass alle Staaten jederzeit das an-
wendbare Völkerrecht, einschließlich des humanitären Völ-
kerrechts, einhalten müssen, und in der Überzeugung, dass al-
les daranzusetzen ist, einen Atomkrieg und Nuklearterroris-
mus zu vermeiden,

erneut erklärend, dass die Festigung des Weltfriedens
und der internationalen Sicherheit und die Förderung der nu-
klearen Abrüstung einander verstärken,

sowie bekräftigend, dass weitere Fortschritte bei der nu-
klearen Abrüstung zur Konsolidierung des internationalen
Nichtverbreitungsregimes für Kernwaffen beitragen werden,
was unter anderem für den Weltfrieden und die internationale
Sicherheit wesentlich ist,

ferner in Bekräftigung der entscheidenden Bedeutung
des Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen149 als
Eckpfeiler des internationalen Nichtverbreitungsregimes für
Kernwaffen und unabdingbare Grundlage für die Verfolgung
der drei Pfeiler des Vertrags, nämlich nukleare Abrüstung,
Nichtverbreitung von Kernwaffen und friedliche Nutzung der
Kernenergie,

unter Hinweis auf die Beschlüsse und die Resolution der
Konferenz der Vertragsparteien im Jahr 1995 zur Überprü-
fung und Verlängerung des Vertrags über die Nichtverbrei-
tung von Kernwaffen150 und das Schlussdokument der Konfe-
renz der Vertragsparteien im Jahr 2000151 beziehungsweise
2010152 zur Überprüfung des Vertrags über die Nichtverbrei-
tung von Kernwaffen,

unter Begrüßung des erfolgreichen Ausgangs der Kon-
ferenz der Vertragsparteien im Jahr 2010 zur Überprüfung
des Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen, die
vom 3. bis 28. Mai 2010, dem Jahr, in dem sich die Atom-
bombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki (Japan) zum
fünfundsechzigsten Mal jährten, stattfand, und in Bekräfti-
gung der Notwendigkeit, den auf der Überprüfungskonferenz
verabschiedeten Aktionsplan153 vollständig umzusetzen,

Kenntnis nehmend von der am 24. September 2010 vom
Generalsekretär einberufenen Tagung auf hoher Ebene über
die Neubelebung der Tätigkeit der Abrüstungskonferenz und
das Voranbringen der multilateralen Abrüstungsverhandlun-
gen sowie von der Plenartagung der Generalversammlung,
die vom 27. bis 29. Juli 2011 als Folgemaßnahme zu der Ta-
gung auf hoher Ebene stattfand,

unter Begrüßung des Inkrafttretens des Vertrags zwi-
schen der Russischen Föderation und den Vereinigten Staaten
von Amerika über Maßnahmen zur weiteren Reduzierung
und Begrenzung der strategischen Offensivwaffen am 5. Fe-
bruar 2011,

149 United Nations, Treaty Series, Vol. 729, Nr. 10485. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1974 II S. 785; LGBl. 1978
Nr. 15; öBGBl. Nr. 258/1970; AS 1977 471.
150 Siehe 1995 Review and Extension Conference of the Parties to the
Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document,
Part I (NPT/CONF.1995/32 (Part I) und Corr.2), Anhang.
151 2000 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-
Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, Vol. I-III
(NPT/CONF.2000/28 (Parts I-IV)).
152 2010 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-
Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, Vol. I-III
(NPT/CONF.2010/50 (Vol. I-III)).
153 Ebd., Vol. I, Teil I.
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sowie unter Begrüßung der jüngsten Bekanntmachun-
gen Frankreichs, des Vereinigten Königreichs Großbritannien
und Nordirland und der Vereinigten Staaten von Amerika zu
ihren Gesamtbeständen an atomaren Gefechtsköpfen sowie
der aktuellen Angaben der Russischen Föderation zu ihren
Kernwaffenbeständen, wodurch die Transparenz weiter er-
höht und das gegenseitige Vertrauen gestärkt wird,

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die zuneh-
menden Gefahren, die von der Verbreitung von Massenver-
nichtungswaffen, unter anderem Kernwaffen, ausgehen, na-
mentlich über die durch Verbreitungsnetzwerke verursachten
Gefahren,

in dem Bewusstsein, wie wichtig das Ziel der nuklearen
Sicherung sowie die von den Mitgliedstaaten gemeinsam ver-
folgten Ziele der nuklearen Abrüstung, der Nichtverbreitung
von Kernwaffen und der friedlichen Nutzung der Kernenergie
sind, das am 12. und 13. April 2010 abgehaltene Gipfeltreffen
über nukleare Sicherung begrüßend und dem Gipfeltreffen
über nukleare Sicherung, das 2012 in Seoul stattfinden soll,
erwartungsvoll entgegensehend,

sowie in dem Bewusstsein der Wichtigkeit der Durch-
führung der Resolutionen des Sicherheitsrats 1718 (2006)
vom 14. Oktober 2006 und 1874 (2009) vom 12. Juni 2009, in
denen die Demokratische Volksrepublik Korea nachdrück-
lich aufgefordert wurde, alle ihre Kernwaffen und bestehen-
den Nuklearprogramme aufzugeben und alle damit verbunde-
nen Aktivitäten sofort einzustellen, mit dem Ausdruck der
Besorgnis über das mutmaßliche Urananreicherungspro-
gramm und den Bau von Leichtwasserreaktoren in der Demo-
kratischen Volksrepublik Korea und mit der Feststellung,
dass die Demokratische Volksrepublik Korea unter keinen
Umständen den Status eines Kernwaffenstaats nach dem Ver-
trag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen haben kann,

1. erklärt erneut, wie wichtig es ist, dass alle Ver-
tragsstaaten des Vertrags über die Nichtverbreitung von
Kernwaffen149 ihren Verpflichtungen nach allen Artikeln des
Vertrags nachkommen;

2. erklärt außerdem erneut, wie entscheidend wich-
tig es ist, dass alle Staaten Vertragsparteien des Vertrags über
die Nichtverbreitung von Kernwaffen werden, und fordert al-
le Staaten, die nicht Vertragsparteien sind, auf, dem Vertrag
unverzüglich und bedingungslos als Nichtkernwaffenstaaten
beizutreten und bis zu ihrem Beitritt zu dem Vertrag seine Be-
stimmungen einzuhalten sowie konkrete Schritte zur Unter-
stützung des Vertrags zu unternehmen;

3. erklärt ferner erneut, dass sich die Kernwaffen-
staaten unmissverständlich dazu verpflichtet haben, die voll-
ständige Beseitigung ihrer Kernwaffenbestände mit dem Ziel
der nuklearen Abrüstung herbeizuführen, wozu alle Vertrags-
staaten des Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaf-
fen im Einklang mit dessen Artikel VI verpflichtet sind;

4. fordert die Kernwaffenstaaten auf, weitere An-
strengungen zu unternehmen, um stationierte wie nicht statio-
nierte Kernwaffen aller Art abzubauen und letztlich zu besei-
tigen, so auch durch unilaterale, bilaterale, regionale und mul-
tilaterale Maßnahmen;

5. unterstreicht, wie wichtig es ist, in dem Prozess
der nuklearen Abrüstung und der Nichtverbreitung von Kern-
waffen die Grundsätze der Unumkehrbarkeit, der Verifizier-
barkeit und der Transparenz anzuwenden;

6. ist sich dessen bewusst, dass die nukleare Abrüs-
tung und die Herbeiführung des Friedens und der Sicherheit
in einer Welt ohne Kernwaffen Offenheit und Zusammenar-
beit erfordern, bekräftigt, wie wichtig es ist, durch größere
Transparenz und wirksame Verifizierung das Vertrauen zu
erhöhen, unterstreicht, wie wichtig es ist, dass sich die Kern-
waffenstaaten auf der Konferenz der Vertragsparteien im Jahr
2010 zur Überprüfung des Vertrags über die Nichtverbreitung
von Kernwaffen dazu verpflichtet haben, im Hinblick auf die
im Schlussdokument der Konferenz der Vertragsparteien im
Jahr 2000 zur Überprüfung des Vertrags über die Nichtver-
breitung von Kernwaffen enthaltenen Maßnahmen zur nu-
klearen Abrüstung schneller und auf eine die internationale
Stabilität, den Frieden sowie die unverminderte und erhöhte
Sicherheit fördernde Weise konkrete Fortschritte herbeizu-
führen, und wie wichtig die Aufforderung an die Kernwaffen-
staaten ist, dem Vorbereitungsausschuss für die Konferenz
der Vertragsparteien im Jahr 2015 zur Überprüfung des Ver-
trags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen im Jahr 2014
über ihre Aktivitäten zu berichten153, und begrüßt in dieser
Hinsicht die Einberufung des ersten Folgetreffens zur Über-
prüfungskonferenz 2010, das die fünf Kernwaffenstaaten am
30. Juni und 1. Juli 2011 in Paris als Maßnahme zur Förde-
rung der Transparenz und des gegenseitigen Vertrauens ab-
hielten;

7. begrüßt die laufende Durchführung des Vertrags
über Maßnahmen zur weiteren Reduzierung und Begrenzung
der strategischen Offensivwaffen durch die Russische Föde-
ration und die Vereinigten Staaten von Amerika und legt ih-
nen nahe, die Gespräche über Folgemaßnahmen fortzusetzen,
um noch einschneidendere Reduzierungen ihrer Kernwaffen-
bestände zu erreichen;

8. fordert alle Staaten, die den Vertrag über das um-
fassende Verbot von Nuklearversuchen154 noch nicht unter-
zeichnet und ratifiziert haben, nachdrücklich auf, dies bei frü-
hester Gelegenheit zu tun, damit er bald in Kraft treten und
weltweite Geltung erlangen kann, betont, wie wichtig es ist,
die bestehenden Moratorien für Kernwaffenversuchsexplo-
sionen oder andere nukleare Explosionen bis zum Inkrafttre-
ten des Vertrags beizubehalten, und bekräftigt, wie wichtig es
ist, das Verifikationsregime des Vertrags weiterzuentwickeln,
das einen wichtigen Beitrag zur Gewährleistung der Einhal-
tung des Vertrags leisten wird;

9. wiederholt ihre Aufforderung, sofort Verhandlun-
gen über einen Vertrag über das Verbot der Herstellung von
spaltbarem Material aufzunehmen und zu einem raschen Ver-
tragsabschluss zu gelangen, bedauert, dass die Verhandlun-
gen noch nicht begonnen haben, und fordert alle Kernwaffen-

154 Siehe Resolution 50/245. Amtliche deutschsprachige Fassung:
dBGBl. 1998 II S. 1210.
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staaten und die Staaten, die nicht Vertragspartei des Vertrags
über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sind, auf, bis zum
Inkrafttreten des Vertrags ein Moratorium für die Herstellung
von spaltbarem Material für alle Kernwaffen oder sonstigen
Kernsprengkörper zu erklären und beizubehalten;

10. fordert die Kernwaffenstaaten auf, Maßnahmen zu
ergreifen, um das Risiko eines unbeabsichtigten oder nicht
autorisierten Starts von Kernwaffen weiter zu verringern und
so die internationale Stabilität und Sicherheit zu fördern, und
begrüßt gleichzeitig die von mehreren Kernwaffenstaaten
diesbezüglich bereits ergriffenen Maßnahmen;

11. fordert die Kernwaffenstaaten außerdem auf, sich
rasch dafür einzusetzen, dass die Rolle und die Bedeutung der
Kernwaffen in allen Militär- und Sicherheitskonzepten, -dok-
trinen und -politiken weiter vermindert werden;

12. anerkennt das berechtigte Interesse der Nichtkern-
waffenstaaten, von den Kernwaffenstaaten eindeutige und
rechtsverbindliche Sicherheitsgarantien zu erhalten, die das
Nichtverbreitungsregime für Kernwaffen stärken könnten, er-
innert unter Verweis auf die einseitigen Erklärungen aller
Kernwaffenstaaten an die Resolution 984 (1995) des Sicher-
heitsrats vom 11. April 1995 und fordert alle Kernwaffenstaa-
ten auf, ihre bestehenden Verpflichtungen im Hinblick auf Si-
cherheitsgarantien uneingeschränkt zu achten;

13. befürwortet die Schaffung weiterer kernwaffen-
freier Zonen, wo angebracht, auf der Grundlage von Verein-
barungen, die von den Staaten der betreffenden Region aus
freien Stücken geschlossen werden und die mit den Leitlinien
der Abrüstungskommission von 1999155 im Einklang stehen,
und erkennt an, dass die Kernwaffenstaaten mit der Unter-
zeichnung und Ratifikation entsprechender Protokolle, die
negative Sicherheitsgarantien enthalten, individuelle rechts-
verbindliche Verpflichtungen in Bezug auf den Status dieser
Zonen und die Unterlassung des Einsatzes oder der Andro-
hung des Einsatzes von Kernwaffen gegen die Vertragsstaa-
ten dieser Verträge eingehen würden;

14. fordert alle Staaten auf, verstärkte Anstrengungen
zu unternehmen, um die Verbreitung von Kernwaffen und ih-
ren Trägersystemen zu verhindern und einzudämmen, und die
von ihnen eingegangenen Verpflichtungen zum Verzicht auf
Kernwaffen uneingeschränkt zu achten und einzuhalten;

15. betont, wie wichtig die weltweite Anwendung der
umfassenden Sicherungsabkommen der Internationalen
Atomenergie-Organisation ist, auch durch Staaten, die ein
solches Abkommen bislang noch nicht geschlossen und
durchgeführt haben, und bekräftigt außerdem nachdrücklich
die Folgemaßnahmen zu der Überprüfungskonferenz 2010, in
deren Rahmen alle Staaten, die das vom Gouverneursrat der
Organisation am 15. Mai 1997 gebilligte Musterzusatzproto-
koll zu dem/den Abkommen zwischen dem/den Staat(en) und
der Internationalen Atomenergie-Organisation betreffend die

Anwendung der Sicherungsmaßnahmen156 noch nicht ge-
schlossen und in Kraft gesetzt haben, ermutigt wurden, dies
möglichst bald zu tun, und wie wichtig es ist, die einschlägi-
gen Resolutionen des Sicherheitsrats, namentlich Resolution
1540 (2004) vom 28. April 2004, vollständig durchzuführen;

16. befürwortet alle Anstrengungen zur Sicherung des
gesamten sensiblen nuklearen und radiologischen Materials
und fordert alle Staaten auf, als internationale Gemeinschaft
zusammenzuarbeiten, um die nukleare Sicherung zu fördern,
und dabei je nach Bedarf Hilfe zu beantragen und bereitzu-
stellen, einschließlich auf dem Gebiet des Kapazitätsaufbaus;

17. ermutigt alle Staaten, die Empfehlungen in dem
Bericht des Generalsekretärs über die Studie der Vereinten
Nationen über Abrüstungs- und Nichtverbreitungserzie-
hung157 umzusetzen und so zur Herbeiführung einer Welt
ohne Kernwaffen beizutragen und freiwillig Informationen
über ihre diesbezüglichen Bemühungen weiterzugeben;

18. würdigt und unterstützt weiter die konstruktive
Rolle der Zivilgesellschaft bei der Förderung der Nichtver-
breitung von Kernwaffen und der nuklearen Abrüstung und
legt allen Staaten nahe, in Zusammenarbeit mit der Zivilge-
sellschaft die Abrüstungs- und Nichtverbreitungserziehung
zu fördern, die unter anderem zu einem stärkeren öffentlichen
Bewusstsein für die tragischen Folgen eines Einsatzes von
Kernwaffen beiträgt und die Dynamik der internationalen
Maßnahmen zur Förderung der nuklearen Abrüstung und der
Nichtverbreitung von Kernwaffen erhöht;

19. beschließt, den Punkt „Geeintes Vorgehen zur
vollständigen Beseitigung der Kernwaffen“ in die vorläufige
Tagesordnung ihrer siebenundsechzigsten Tagung aufzuneh-
men.

RESOLUTION 66/46

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 2. Dezember 2011, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 130 Stimmen bei 26 Ge-
genstimmen und 23 Enthaltungen, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/66/412, Ziff. 70)158:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und
Barbuda, Arabische Republik Syrien, Argentinien, Aserbai-
dschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados,
Belize, Benin, Bhutan, Bolivien (Plurinationaler Staat), Bosnien

155 Siehe Official Records of the General Assembly, Fifty-fourth Session,
Supplement No. 42 (A/54/42).

156 International Atomic Energy Agency, Dokument INFCIRC/540
(Corrected).
157 Siehe A/57/124.
158 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Arabische Republik Syrien,
Bangladesch, Belize, Benin, Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina Fa-
so, Chile, Costa Rica, Demokratische Volksrepublik Korea, Demokrati-
sche Volksrepublik Laos, Dominikanische Republik, Ecuador, Fidschi,
Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Is-
lamische Republik), Jamaika, Kambodscha, Kenia, Komoren, Kongo,
Kuba, Lesotho, Libyen, Madagaskar, Malaysia, Mexiko, Myanmar, Ne-
pal, Nicaragua, Nigeria, Peru, Philippinen, Samoa, Senegal, Sierra Leo-
ne, Simbabwe, Singapur, Sri Lanka, St. Vincent und die Grenadinen, Su-
dan, Thailand, Trinidad und Tobago, Uruguay, Venezuela (Bolivarische
Republik), Vereinigte Republik Tansania und Vietnam.




